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Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des
Sozialgerichts Gelsenkirchen vom 19.08.2021 geÃ¤ndert. Die VergÃ¼tung
der Antragstellerin fÃ¼r ihr unter dem 14.06.2021 erstattetes
medizinisches SachverstÃ¤ndigengutachten wird auf 6.921,74 Euro
festgesetzt. Im Ã�brigen wird die Beschwerde zurÃ¼ckgewiesen.

Dieser Beschluss ergeht gerichtsgebÃ¼hrenfrei. AuÃ�ergerichtlichen
Kosten sind im Beschwerdeverfahren nicht zu erstatten.

Â 

GrÃ¼nde:

Die in Anbetracht der begehrten Heraufsetzung der VergÃ¼tung um 1.786,07 Euro
auf die in der noch innerhalb der Frist des Â§ 2 Abs. 1 JVEG eingereichten
korrigierten Rechnung geltend gemachten 7.575,51 Euro nach MaÃ�gabe von Â§ 4
Abs. 3 Satz 1 JVEG statthafte und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssige Beschwerde der
Antragstellerin, der das Sozialgericht nicht abgeholfen hat und Ã¼ber die der Senat
mangels besonderer Schwierigkeiten tatsÃ¤chlicher oder rechtlicher Art oder
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grundsÃ¤tzlicher Bedeutung der Rechtssache durch den Vorsitzenden und
Berichterstatter als Einzelrichter entscheidet (Â§ 4 Abs. 7 Satz 1 und 2 JVEG), ist
teilweise begrÃ¼ndet. Das Sozialgericht hat die der Antragstellerin fÃ¼r die
Erstattung ihres unter dem 14.06.2021 verfassten medizinischen
SachverstÃ¤ndigengutachtens zustehende VergÃ¼tung zu Unrecht auf lediglich
5.789,44 Euro festgesetzt. Der SachverstÃ¤ndigen steht zwar nicht die beantragte,
aber eine hÃ¶here VergÃ¼tung von 6.921,74 Euro zu.

1. FÃ¼r die gemÃ¤Ã� Â§Â§ 9 Abs. 1 Satz 1, 8 Abs. 1 Satz 1 JVEG nach Zeitaufwand
zu bemessende VergÃ¼tung sind 5.700,- Euro anzusetzen. Der Ansatz der
Honorargruppe M3 im Sinne der Anlage 1 zum JVEG in der hier gem. Â§ 24 Satz 1
JVEG wegen der noch im Jahre 2020 erfolgten Beauftragung anwendbaren, bis zum
31.12.2020 geltenden Fassung (100,- Euro pro Stunde) ist dabei zwischen den
Beteiligten unstreitig und auch in der Sache nicht zu beanstanden. Entgegen der
Auffassung des Sozialgerichts ist aber ein Zeitaufwand von 57 Stunden als
erforderlich anzusehen.

Nach Â§Â§ 9 Abs. 1 Satz 1, 8 Abs. 1 Satz 1 JVEG richtet sich die VergÃ¼tung des
SachverstÃ¤ndigen nach der fÃ¼r die Gutachtenerstellung erforderlichen Zeit. Wie
viel Zeit erforderlich ist, hÃ¤ngt nicht von der individuellen Arbeitsweise des
SachverstÃ¤ndigen ab, sondern ist nach einem objektiven MaÃ�stab zu bestimmen.
Erforderlich ist derjenige Zeitaufwand, den ein SachverstÃ¤ndiger mit
durchschnittlicher BefÃ¤higung und Erfahrung bei sachgemÃ¤Ã�er
Auftragserledigung mit durchschnittlicher ArbeitsintensitÃ¤t benÃ¶tigt, um sich
nach sorgfÃ¤ltigem Studium ein Bild von den zu beantwortenden Fragen machen zu
kÃ¶nnen und nach eingehender Ã�berlegung seine gutachtlichen Darlegungen zu
den ihm gestellten Fragen schriftlich niederzulegen. Dabei ist der Umfang des
unterbreiteten Sachstoffs, der Grad der Schwierigkeit der zu beantwortenden
Beweisfragen unter BerÃ¼cksichtigung seiner Sachkunde auf dem betreffenden
Gebiet und die Bedeutung der Sache angemessen zu berÃ¼cksichtigen (stÃ¤ndige
Rechtsprechung des zustÃ¤ndigen Senats, statt vieler Beschluss vom 20.02.2015
â�� L 15 KR 376/14 B -, juris Rn. 28 m.w.N.).

Nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung des Senats sowie des zuvor fÃ¼r
VergÃ¼tungsansprÃ¼che von SachverstÃ¤ndigen zustÃ¤ndigen 4. Senats des
Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen gliedert sich die Erstellung eines
Gutachtens zur GewÃ¤hrleistung eines objektiven MaÃ�stabs hinsichtlich des
erforderlichen Zeitaufwandes in vier vergÃ¼tungspflichtige Arbeitsschritte (vgl. z.B.
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Beschl. vom 25.02.2005 â�� L 4 B 7/04 -,
juris Rn. 22 ff. m.w.N.):

1. Zeitaufwand fÃ¼r Aktenstudium und vorbereitende Arbeiten,

2. Zeitaufwand fÃ¼r Untersuchung und Anamnese,

3. Zeitaufwand fÃ¼r Abfassung der Beurteilung,

4. Zeitaufwand fÃ¼r Diktate und Durchsicht.
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Â 

Ausgehend von dieser eine gleichmÃ¤Ã�ige Rechtsanwendung gewÃ¤hrleistenden
und im Hinblick auf die Anforderungen an ein sozialmedizinisches
SachverstÃ¤ndigengutachten (vgl. hierzu z.B. Schleswig-Holsteinisches LSG, Beschl.
v. 22.04.2008 â�� L 1 B 89/08 SK -, juris Rn. 4; Giesbert, in jurisPK-SGG, Â§ 128 Rn.
55) sachgerechten Strukturierung lÃ¤sst sich zwar ein Zeitaufwand von 62,5
Stunden, wie von der Antragstellerin geltend gemacht, nicht begrÃ¼nden. Der vom
Sozialgericht angesetzte Zeitaufwand von 47,5 Stunden ist jedoch zu gering
bemessen. Erforderlich und angemessen sind vielmehr 57 Stunden.

a) Das Sozialgericht hat im Grundsatz zutreffend erkannt, dass der Ansatz der
Antragstellerin von 31,5 Stunden fÃ¼r den Arbeitsschritt â��Aktenstudium und
vorbereitende Arbeitenâ�� Ã¼berhÃ¶ht und fÃ¼r das Studium der insgesamt 2.500
Seiten umfassenden Akten nur ein Zeitaufwand von 25 Stunden anzusetzen ist. Auf
die insoweit in jeder Hinsicht zutreffenden AusfÃ¼hrungen des Sozialgerichts in
dem angefochtenen Beschluss, die der stÃ¤ndigen Rechtsprechung des LSG
Nordrhein-Westfalen entsprechen, wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug
genommen (Â§ 142 Abs. 2 Satz 3 SGG). Das Beschwerdevorbringen fÃ¼hrt zu
keiner anderen Bewertung. Dass und warum im vorliegenden Fall ein
durchschnittlicher SachverstÃ¤ndiger objektiv betrachtet abweichend vom
Ã�blichen mehr als eine Stunde pro 100 Seiten benÃ¶tigen soll, erschlieÃ�t sich
nach dem Vorbringen der Antragstellerin nicht. Dass sie selbst tatsÃ¤chlich mehr
Zeit benÃ¶tigt hat, bedeutet nicht, dass dieser Zeitaufwand auch objektiv
erforderlich war.

Der Senat hÃ¤lt allerdings im Hinblick die von der Antragstellerin in ihren Schreiben
vom 20.03.2020 und 05.08.2020 erfolgte Nachforderung von Unterlagen den Ansatz
einer weiteren Stunde fÃ¼r vorbereitende Arbeiten fÃ¼r objektiv erforderlich und
angemessen. Darin enthalten ist nicht nur die Zeit fÃ¼r die Abfassung der
genannten Schreiben, sondern auch der Aufwand fÃ¼r die erforderliche PrÃ¼fung,
ob die Akten zur ordnungsgemÃ¤Ã�en Erstellung des Gutachtens vollstÃ¤ndig sind.
Ein hÃ¶herer Zeitaufwand insoweit wird von der Antragstellerin nicht schlÃ¼ssig
und nachvollziehbar dargelegt. Es ist auch nicht ersichtlich, dass und warum fÃ¼r
die genannten vorbereitenden Arbeiten mehr als eine Stunde objektiv erforderlich
gewesen sein soll.

Nicht zu berÃ¼cksichtigen ist demgegenÃ¼ber die Zeit, die die Antragstellerin
durch Korrespondenz und Telefonate mit dem Sozialgericht in Bezug auf die
RÃ¼ckgabe des Gutachtenauftrags, die Frist fÃ¼r die Erstattung des Gutachtens
und den anzusetzenden Zeitaufwand fÃ¼r das Aktenstudium aufgewendet hat.
Insoweit handelt es sich nicht um Zeitaufwand fÃ¼r die Erstellung des Gutachtens.
Die von der Antragstellerin insoweit aufgewendete Zeit betraf allein ihre aus Â§ 118
Abs. 1 Satz 1 SGG i.V.m. Â§Â§ 407a Abs. 1, 411 Abs. 1 ZPO folgenden Pflichten
sowie ihren VergÃ¼tungsanspruch. Die Antragstellerin hat insoweit allein im
eigenen Interesse gehandelt, nÃ¤mlich u.a. zur Vermeidung eines Ordnungsgeldes
gemÃ¤Ã� Â§ 118 Abs. 1 Satz 1 SGG i.V.m. Â§Â§ 409 Abs. 1 Satz 2, 411 Abs. 2 ZPO
bzw. zur ErlÃ¶soptimierung. Ein Anspruch auf VergÃ¼tung insoweit ist gesetzlich
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nicht vorgesehen.

FÃ¼r den Arbeitsschritt â��Aktenstudium und vorbereitende Arbeitenâ�� sind
deshalb 26 Stunden anzusetzen.

b) Bei dem Arbeitsschritt â��Untersuchung und Anamneseâ�� ist das Sozialgericht
den Angaben der SachverstÃ¤ndigen (2,5 Stunden) gefolgt. Weitere
AusfÃ¼hrungen erÃ¼brigen sich daher.

c) FÃ¼r den Arbeitsschritt â��Abfassung der Beurteilungâ�� hÃ¤lt der Senat
entgegen der Auffassung des Sozialgerichts und der Staatskasse den von der
SachverstÃ¤ndigen selbst insoweit angesetzten Aufwand von 16,5 Stunden fÃ¼r
angemessen.

Der Arbeitsschritt â��Abfassung der Beurteilungâ�� umfasst die Beantwortung der
vom Gericht gestellten Fragen und die nÃ¤here BegrÃ¼ndung, also den Teil des
Gutachtens, den das Gericht bei seiner Entscheidung verwerten kann, um ohne
medizinischen Sachverstand seine Entscheidung begrÃ¼nden zu kÃ¶nnen. Dazu
gehÃ¶rt die diktatreife Vorbereitung der Beurteilung ohne Wiedergabe der
Anamnese, der Untersuchungsergebnisse oder Befunde, einschlieÃ�lich der
BegrÃ¼ndung der vom SachverstÃ¤ndigen getroffenen Schlussfolgerung, wie zum
Beispiel die Auseinandersetzung mit entgegenstehenden Vorgutachten, anders
lautenden Befunden sowie die Auseinandersetzung mit kontroversen Meinungen. In
diesem Arbeitsschritt wird die eigentliche Gedankenarbeit im Zusammenhang mit
der Auswertung der erhobenen Befunde, deren WÃ¼rdigung im Hinblick auf die
Beweisfrage sowie die diktatreife Vorbereitung abgegolten. Der Zeitaufwand
insoweit ist nicht schematisch nach der Seitenzahl des Gutachtens festzusetzen.
MaÃ�geblich ist vielmehr der Umfang und die Schwierigkeit der gedanklichen Arbeit
des SachverstÃ¤ndigen im Einzelfall (vgl. zum Ganzen Beschl. des Senats v.
20.02.2015 â�� L 15 KR 376/14 B -, juris Rn. 29).

Nach diesen GrundsÃ¤tzen erscheinen die von der Antragstellerin angesetzten 16,5
Stunden nicht Ã¼berhÃ¶ht. Wie der Senat schon mehrfach entschieden hat, ist der
notwendige Zeitaufwand fÃ¼r die gesamte gedankliche Arbeit des
SachverstÃ¤ndigen, die dieser objektiv benÃ¶tigt, um die Beweisfragen schlÃ¼ssig
und fÃ¼r das Gericht nachvollziehbar zu beantworten, zu berÃ¼cksichtigen. Zur
gedanklichen Arbeit eines SachverstÃ¤ndigen gehÃ¶rt auch das Rekapitulieren und
analytische Auswerten von Befunden und dem relevanten Akteninhalt. Ebenso
gehÃ¶rt die Konzeption eines fÃ¼r das Gericht nachvollziehbaren analytischen
Textes hierzu. Es verbietet sich daher, im Wesentlichen allein auf den Teil des
Gutachtens abzustellen, in dem die Beweisfragen beantwortet werden (hier Seiten
74 bis 80 des Gutachtens). Vielmehr ist davon auszugehen, dass der gesamte, unter
der Ã�berschrift â��Zusammenfassung und Beurteilungâ�� auf den Seiten 57 bis 80
des Gutachtens niedergelegte Text die zur Beantwortung der Beweisfragen
notwendige gedankliche Arbeit des SachverstÃ¤ndigen wiedergibt. Warum hierfÃ¼r
als objektiv benÃ¶tigter Zeitaufwand lediglich 8 Stunden anstelle der von
Antragstellerin angegebenen 16,5 Stunden anzuerkennen sein sollen, erschlieÃ�t
sich nicht. Dass die Antragstellerin fÃ¼r ihre gedankliche Arbeit tatsÃ¤chlich 16,5
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Stunden aufgewendet hat, stellen weder das Sozialgericht noch die Staatskasse in
Abrede. Dass und warum fÃ¼r die gedankliche Arbeit objektiv betrachtet lediglich 8
Stunden erforderlich gewesen sein sollen, legen sie ebenfalls nicht plausibel dar. Ein
allgemein anerkannter Erfahrungssatz, dass von einem Aufwand von einer Stunde
fÃ¼r 3 bis 4 beschriebene Seiten auszugehen ist, existiert nicht (vgl. insoweit die
Nachweise in LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Beschl. v. 14.01.2014 â�� L 12 KO
4491/12 B -, juris Rn.16).

d) FÃ¼r â��Diktat und Korrekturâ�� sind nach der Ã¼bereinstimmenden
EinschÃ¤tzung der Beteiligten und in Ã�bereinstimmung mit der stÃ¤ndigen
Rechtsprechung des Senats (6 Seiten zu 1.650 AnschlÃ¤gen inklusive Leerzeichen
pro Stunden) 12 Stunden als erforderlicher Zeitaufwand anzusetzen. Auf die
insoweit zutreffenden AusfÃ¼hrungen des Sozialgerichts wird Bezug genommen (Â§
142 Abs. 2 Satz 3 SGG).

e) Insgesamt ergibt sich damit ein erforderlicher und angemessenere Zeitaufwand
von 57 Stunden.

Â 

2. Weiterhin erstattungsfÃ¤hig sind Kosten fÃ¼r Porto und Verpackung (Â§ 12 Abs.
1 Satz 2 Nr. 1 JVEG a.F.) in HÃ¶he von 9,49 Euro und SchreibgebÃ¼hren in HÃ¶he
der ursprÃ¼nglich geltend gemachten 107,10 Euro (Â§ 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 JVEG).
Wie die Antragstellerin auf die in der korrigierten Rechnung geltend gemachten
108,- Euro kommt, erschlieÃ�t sich nicht.

3. SchlieÃ�lich ist gemÃ¤Ã� Â§ 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 JVEG die von der
Antragstellerin tatsÃ¤chlich zu entrichtende Umsatzsteuer, die wegen des Eingangs
beim Sozialgericht nach dem 31.12.2020 mit einem Steuersatz von 19% anzusetzen
ist (vgl. den Beschluss des Senats vom 06.07.2021 â�� L 15 SB 56/21 B -, juris Rn. 2
ff.), in HÃ¶he von 1.105,15 Euro zu berÃ¼cksichtigen. Entgegen der Auffassung des
Sozialgerichts und der Staatskasse hat die Antragstellerin nach
umsatzsteuerrechtlichen Vorschriften auch auf die Fremdleistung â��Portoâ�� (9,49
Euro) Umsatzsteuer zu entrichten (dazu mit ausfÃ¼hrlicher BegrÃ¼ndung SG Fulda,
Beschl. v. 03.06.2015 â�� S 4 SF 58/14 E -, juris Rn. 32 ff.; dem folgend Weber, in:
Toussaint, Kostenrecht, 51. Aufl. 2021, Â§ 12 JVEG Rn. 30; Janke/PflÃ¼ger, JVEG, 28.
Aufl. 2021, Â§ 12 Rn. 38). Dass sie selbst nach den von ihr eingereichten
Rechnungen vom Gegenteil ausgeht, hindert den Senat nicht daran, die
Umsatzsteuer rechtlich zutreffend zu berechnen. Der auch in Verfahren nach dem
JVEG geltende Dispositionsgrundsatz beschrÃ¤nkt den VergÃ¼tungsanspruch
hinsichtlich der Gesamtsumme und der auf die einzelnen Arbeitsschritte
entfallenden TeilvergÃ¼tungen der HÃ¶he nach. An rechtlich unzutreffende
Wertungen der Antragstellerin ist der Senat jedoch nicht gebunden, wenn, wie hier,
der gerichtlich festzusetzende VergÃ¼tungsanspruch hinter der geltend gemachten
VergÃ¼tung zurÃ¼ckbleibt.

4. Es ergibt sich damit eine VergÃ¼tungsanspruch in HÃ¶he von 6.921,74 Euro. 
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5. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 4 Abs. 8 JVEG.

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (Â§ 4 Abs. 4 Satz 3 JVEG, Â§ 177 SGG).

Â 

Erstellt am: 22.07.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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